
TEIL B TEXT 
I. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 

1.1 Für das i'lA ( 1) Gebiet An der Untertrave 
wird die Nutzung gem. § 4 Abs. 3 Punkt 3 - 6 
Ba~O ausgeschlossen. 

/ 

1.2 Für das l'lA (2) Gebiet an den Straßen Als-
heide und Engelswisch wird die Nutzung gem. 
§ 4 Abs. 3 Punkt 1-6 BauNVO ausgeschlossen. 

1.3 Gemäß§ 9 (l) Punkt 7 BBauG dürfen im gesamten 
Ersatzgebiet nur Wohngebäude errichtet 
werden, die mit Mitteln des sozialen Wohnungs
baues gefördert werden. 

2. Nebenanlagen 

2.1 Im gesamten Geltungsbereich sind Nebenan
lagen außerhalb der überbaubaren Flächen 
im Sinne des § 14 ( 1) BauNVO ausgeschlo-ssen. 
Hiervon ausgenommen sind Nebenanlagen zum 
Schutze von Sitzecken und Terrassen sowie 
zur Gestaltung der Freiflächen bis 1 , 80 m 
über Terrain. 

3. Höhenlage der baulichen Anlagen 

3·.1 Alle Höhenangaben der Gebäude (Firsthöhen, 
Traufhöhen, Erdgeschoßfußbodenhöhen) sind 
Maximalhöhen über dazugehörigem Bezugs
punkt (s. Punkt 3.3). Geringfügige Über
schreitungen können zugelassen werden 
unter Berücksichtigung einer wechselnden 
Trauf- und Firsthöhe je Gebäude. 

3.2 Die Höhenlage des Innenhofes in einem Be
reich von 10 m südwestlich der Bebauung 
An der Untertrave Nr. 19/3 - 7 (Hel l -
grüner Gang) sowie den nordwestlich und . 
südöstlich dieser Bebauung gelegenen Wegean
schlüssen beträgt max. 1, 40 m. ü. NN. Von 
diesem 10 m-Bereich ausgehend können Abwei
chungen von + o,SO m in mehreren Abstufungen 
vorgenommen werden. 



3.3 Bezugspunkt: 
Der Bezugspu nkt liegt rechtwinklig zur 
Straße nfront aux der Fahrbahnachs~ 
(Gradiente). 

4 . Einfrledigungen 

4.1 I ~ gesamten Innenhofbereich bis max. l,oo m 
über Terrain. 

5. Flächen für bes ondere Anlagen und Vor
kehrungen zum Sch utz vor schäd lichen 
Umwelteinwirkungen 

5.1 Schallschutzmaßnahmen 
Für die An der Untertrave gel egene Wohn
bebauung (Un tertrave Nr. 27- 33) s ind 
_; ch r:. . • sc hu: zf e n ster 1n de n Fo s saden vor 
zusehen, die der öffentlichen Verkeh rs
flache zug~endet sind. 

n . nmNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE üBERNAHMEN UND 
DARS':'ELLUNG:Eli OHNE NORMCHARAKTER 

1. Kennzeichnungen 

1.1 Hochwasser 
~ie Fl ächen im Geltungsbereich des Be
b~~ung splanes liegen im Überschwemmungs-
' er~ich der Ostsee mit einer max. Über
fl c ~Jngshohe von 3,62 m über NB. Der Nach
weis de_ Hochwassersicherheit sowie die 
r andsicherheit der Gebäude gegen Ho ch
\iasser erfolgt im Baugenehnügungsver
fahren nach den §§ 87 ff. der Landesbau
ordnung für Schleswig- Holstein (LBO ) i n 
ihrer Neufassung vo~ 20 . 6 . 1975 (GVOBl. 
chl . -Holst . s. 141) . · 

1.: Al'~ Räume müssen vor Hochwasse r bi s 2 , 20 m 
uber NR gesichert sein. Die Fußbodenhöhe 
ein~s Aufenthaltsraumes je Wohneinheit muß 
mindestens 3 , 70 m über NN liegen . 

1st die Anlage eines Aufenthaltsraumes mit 
~iner Fußbodenhöhe von mindestens 3,70 m 
über NN nicht mögl1ch, so ist die ges amte 
Nohr.olnhe1t vor Hochwasser bis 3 ,70 m zu 
sichern. Die Wohneinheit muß jedoch oh ne 
,usä tzliche ~icherungen bis 2,20 m ü. NB 
hochwassersicher sein . 



 


